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OFFIZIELLES ORGAN DER GESELL- g

SCHAFT SCHWEIZERISCHER MALER, g

BILDHAUER UND ARCHITEKTEN g

REDAKTION UND ADMINISTRATION:

1. August 1910.

Preis der Nummer
Abonnement für Nichtmitglieder per Jahr
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Mitteilungen des Zentralvorstandes. — Protokoll der Delegierten-

Versammlung! — Generalversammlung. — Jahresrechnungen. —

Mitgliederverzeichnis. — Mitteilungen an die Passiven. — Inserate.
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Sitzung vom 12. Juni auf Gurlen-Kulm bei Bern.

Anwesend sind die Herren: Zentralpräsident Hodler,
Emmenegger, Hermenjat, Righini, Röthlisberger, Sil-
vestre und Loosli. Entschuldigt abwesend: Herr Bur-
kard Mangold.

* **
Gestützt auf die Bestimmungen der revidierten und

von der Generalversammlung des heutigen Tages an-
genommenen Statuten konstituiert sich unter dem Prä-
sidium des Zentralpräsidenten Hodler der Zentralvor-
stand wie folgt: Vizepräsident: Herr William Röthlis-
berger ; Kassierer : Plerr Hans Emmenegger ; Beisitzer
die Herren : Abraham Hermenjat, Burkard Mangold,
Sigismund Righini und Albert Silvestre.

* **
Als Zentralsekretär wird Herr C. A. Loosli zu den

bisherigen Bedingungen gewählt. Der Antrag des Herrfi
Emmenegger auf Erhöhung des Jahresgehaltes des Zen-
tralsekretärs wird bis zur Klärung der Verwaltungs-
rechnungen verschoben.

ORGANE OFFICIEL DE LA SOCIÉTÉ
DES PEINTRES, SCULPTEURS ET
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C. T. LOOSL/, SU71LPL/Z BEI BERN

août 1910.
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Der Zentralsekretär wird angewiesen :

a. Die Protokolle der Delegiertenversammlung vor
Drucklegung derselben den Mitgliedern des Zentral-
Vorstandes zur allfälligen Ergänzung und Richtigstellung
zu unterbreiten.

b. Die laufenden Geschäfte, insofern sie seine Kom-
petenz übersteigen, jedoch eine Einberufung des Vor-
Standes nicht rechtfertigen, auf dem Zirkulationswege
bei den Mitgliedern z-u erledigen, wobei es ihm anheim
gestellt sein soll, den ihm als den praktischsten erschei-
nenden Modus anzuwenden.

c. Bei allfälligen Einsendungen oder Artikel in die
«Schweizerkunst», deren Druck nicht in der Kompetenz
des Zentralsekretärs steht, oder welche er nicht auf
eigene Verantwortung drucken will, wird er sich an
Herrn Röthlisberger wenden.

d. Die gesamte Korrespondenz des Zentralvorstandes
wird nach wie vor durch den Zentralsekretär im Sinne
der statutarischen Bestimmungen erledigt.

e. Der Zentralsekretär wird beauftragt, die durch
die Satzungsrevision erforderliche Neueintragung ins
Handelsregister in nützlicher Frist zu besorgen.

* **
Auf Antrag des Herrn Emmenegger wird die fran-

zösische Sprache als die offizielle Sprache des Zentral-
Vorstandes bezeichnet.
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